
Änderungen zur Niederschrift der 049.(VII) Sitzung des Stadtrates am 09.06.2022 - 
öffentlicher Teil 
 

Auf der Seite 47 ist nach der Beschluss-Nr. 4109-049(VII)22 folgender Beschlusstext zu 
ergänzen: 
 

 
 
1. Der 4. Entwurf der vereinfachten Änderung des Bebauungsplans Nr. 111-2 „Olvenstedter 

Graseweg“ und die Begründung werden in der vorliegenden Form gebilligt. 
 

2. Der 4. Entwurf der vereinfachten Änderung des Bebauungsplans Nr. 111-2 „Olvenstedter 
Graseweg“ und die Begründung sind gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer eines 
Monats öffentlich auszulegen. 
 
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung sind mindestens eine Woche vorher ortsüblich 
bekannt zu machen. 
 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 3 Abs. 2 Satz 3 
BauGB über die öffentliche Auslegung zu benachrichtigen. Die von der Änderung des 
Entwurfs berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind erneut 
gemäß  
§ 4a Abs. 3 BauGB zu beteiligen. 

 
 


